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XIV. Geset:r.gebungsperiode 

DER BUNDESMINIS1ER 
FlJR BAUTEN UND TECHNiK 

ZI.10.101/55-I/l/78 
Parlamentarische Anfrage Nr .. 1877 der _~bg. 
Dip!. lng. Hanreich und Gen. betr. B 34 Um
fahrung Langenlois Ost. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates· 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 Vii i e n 
-------------,-

, 

Wien, 1978 07 13 

-1~63!.48 

1978 -07·' 1 3 
·zu -1 cf'1'1J.i 

Auf die Anfrage Nr.1877, welche die Abgeordneten 

Dipl. lng. Hanreich und Genossen am 22.5. 1978, betreffend 

B 34-Umfahrung Langenlois Ost an mich gerichtet haben, be

ehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Über Auftrag des Bundesministeriums für Bauten 

und Tech~1ik wurde durch die Bezirkshauptmalli"lschaft Krems 

unter Beiziehung von Sachverständigen sowie aller Interessen

ten und insbesondere der Gemeindevertreter von Langenlois 

eine Verkehrsverhandlung abgehalten unddie Sachlage erörtert. 

Da die Ortsurnfahrung noch !lieht gebaut ist (voraussicht

lich wird dies 1978 - 1980 geschehen) und Zählergebnisse über 

den motorisierten Verkehr fehlen. konnte vom Sachverständigen 

keine endgültige Aussage über die Notwendigkeit einer Lichtsignal

anlage gemacht werden. 

Es konnte nur festgesteHt werden, dass die Zahl der que

renden li'ußgänger nüt etwa 100 Schulkindern für die Anlage eines 

Schutzweges maßgeblich sind~ während die Notwendigkeit einer Blink

ampel voraussicht.lich nicht gegeben sein wird. 
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Da die Verhältnisse erst bei Inbetriebnahme der Orts

umfahrung, etwa 1979 iSO beurteilt werden können, wurde bei der 

örtlichen Besichtigung anlässlich der Verkehrsverha.ndlung vor

geschlagen, irn Kreuzungsbereich alle bauliehen Vorkehrungen 

zu treffen, damit jederzeit eine Gelbblinkampel eingeba.ut werden 

kann. Über die Installation" einer Gelbblinkampel wird nach der 

Inbetriebnahme der Ortsull'...fahrung entschieden }v;rden. 
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